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Anfrage nach dem LIFG/UVwG/VIG: Abschneiden in Digitalisierungsrankings [#257360] 
 
 
Sehr geehrte Frau ███ , 
 
wir kommen zurück auf Ihre Anfrage über das Internetportal „fragdenstaat“ vom  
18. August 2022 bezüglich der internen Kommunikation zum Abschneiden der Stadt 
Karlsruhe beim Bitkom Smart City Index. 
Außerdem baten Sie um Überlassung von Dokumenten in Verbindung mit Aufträgen an 
externe Dienstleister zur Einordnung des Abschneidens der Stadt in 
Digitalisierungsrankings. 
 
Wir können Ihnen dazu Folgendes mitteilen:  
 
Seit 2019 werden wir jährlich um Ergänzung beziehungsweise Korrektur der seitens Bitkom 
erhobenen Smart-City-Daten zu Karlsruhe gebeten. Hierfür teilen wir das durch Bitkom zur 
Verfügung gestellte Dokument mit den relevanten Ämtern und städtischen 
Tochtergesellschaften per E-Mail und bitten um Ergänzung und / oder Korrektur durch die 
jeweiligen Expert*innen. Anschließend wird das Dokument durch uns kontrolliert, 
vereinheitlicht und innerhalb der von Bitkom vorgegebenen Frist rückversandt 
beziehungsweise freigegeben. 
 
Bisher schnitt Karlsruhe im Bitkom-Ranking stets sehr gut ab, was von unserer Seite mit 
öffentlich zur Verfügung stehenden Pressemitteilungen und Blog- sowie Social-Media-
Beiträgen kommuniziert wurde. Auch innerhalb der Verwaltung werden die Bitkom-
Ergebnisse gestreut. Eine grobe Auswertung erfolgte lediglich 2020. Das Dokument hierzu, 
das intern mit dem zuständigen Dezernat geteilt wurde, finden Sie im Anhang. Weitere 
Auswertungen wurden nicht erstellt. Insofern gab es auch keine weitere interne, 
insbesondere keine inhaltliche, Kommunikation, die über die damit verbundenen Verteiler 
hinausging. 
 
Externe Dienstleister wurden nicht beauftragt, um das Abschneiden einzuordnen oder zu 
verbessern. Dies ist auch künftig nicht vorgesehen. Insoweit können wir Ihrem 
Auskunftsanspruch nicht entsprechen, da hierüber keine amtlichen Dokumente, weder 
analog noch digital, vorliegen.  
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Gemäß § 9 Abs. 2 LIFG teilen wir Ihnen mit, dass die gewünschten amtliche Informationen 
(Interne Kommunikation und Beauftragung externer Dienstleister) auch zu einem späteren 
Zeitpunkt aus den genannten Gründen nicht gegeben werden können.  
 
Die Stadt Karlsruhe hat eine eigene Digitalisierungsstrategie, die sie verfolgt. Mit 
zahlreichen Partnern aus Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur werden 
gemeinsam Smart-City-Projekt entsprechend den Notwendigkeiten und Bedürfnissen der 
Stadtgesellschaft geplant und umgesetzt. Es erfolgt keine spezifische Orientierung an den 
Kriterien des Bitkom Smart City Index, welche sich im Übrigen in einem für uns nicht 
transparenten Prozess teils jährlich ändern. 
 
Da es sich bei der teilweisen Ablehnung des Auskunftsanspruches um einen für Sie 
belastenden Verwaltungsakt handelt, informieren wir Sie darüber, dass für Sie das Recht 
besteht, gegen diese Entscheidung innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch 
bei der Stadt Karlsruhe einzulegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
▏
██████▏
▏
 
Anlage 
 
 


